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Staaten im Einklang mit ihren jeweiligen Verpflichtungen mit diesen Gerichtshöfen und Gerichten zu-

sammenarbeiten. Der Rat bekundet ferner erneut seine Absicht, auch weiterhin energisch und mit den 

geeigneten Mitteln die Straflosigkeit zu bekämpfen und Rechenschaft zu gewährleisten. Der Rat 

nimmt davon Kenntnis, dass der Generalsekretär die neuesten Leitlinien für den Kontakt zu Personen 

herausgegeben hat, gegen die ein Haftbefehl oder eine Ladung des Internationalen Strafgerichtshofs 

ergangen ist
300

Der Rat nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretär über die Messung der Wirksam-

keit der vom System der Vereinten Nationen geleisteten Unterstützung zur Förderung der Rechtsstaat-

lichkeit in Konflikt- und Postkonfliktsitutionen
301

 und den darin enthaltenen Empfehlungen. 

_____________________ 

ZENTRALAFRIKANISCHE REGION
302

 

Beschlüsse 

 Auf seiner 7065. Sitzung am 20. November 2013 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

„Zentralafrikanische Region 

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des Regionalbüros der Vereinten Nationen für 

Zentralafrika und über die von der Widerstandsarmee des Herrn betroffenen Gebiete 

(S/2013/671)“. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, Herrn Abou Moussa, den Sonderbeauftragten des General-

sekretärs für Zentralafrika und Leiter des Regionalbüros der Vereinten Nationen für Zentralafrika, gemäß 

Regel 39 
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 Der Rat legt den Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der Wirtschaftsgemeinschaft 

der zentralafrikanischen Staaten nahe, auch künftig zusammenzuarbeiten, unter anderem im Rahmen 

gemeinsamer Bewertungen vor Ort, um ein gemeinsames Lagebild der derzeitigen Fähigkeiten und 

Einsatzgebiete der Widerstandsarmee des Herrn zu erarbeiten und regelmäßig zu aktualisieren sowie 

die logistischen Netzwerke der Widerstandsarmee des Herrn und möglichen Quellen militärischer Un-

terstützung und illegaler Finanzierung zu untersuchen, einschließlich ihrer mutmaßlichen Beteiligung 

an der Elefantenwilderei und dem damit zusammenhängenden illegalen Schmuggel. Der Rat nimmt 

davon Kenntnis, dass der Generalsekretär in seinem jüngsten Bericht über das Regionalbüro der Ver-

einten Nationen für Zentralafrika und die Widerstandsarmee des Herrn
305

 zu dem Schluss gekommen 

ist, dass die zunehmende Wilderei zu Sicherheitsbesorgnissen in der Zentralafrikanischen Republik 

und der gesamten Region beigetragen hat und dazu benutzt wird, grenzüberschreitende kriminelle 

Netzwerke und bewaffnete Rebellengruppen, einschließlich der Widerstandsarmee des Herrn, zu fi-

nanzieren. 

 Der Rat fordert die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-

mokratischen Republik Kongo, das Integrierte Büro der Vereinten Nationen für die Friedenskonsoli-

dierung in der Zentralafrikanischen Republik, die Mission der Vereinten Nationen in Südsudan und 

die anderen Akteure der Vereinten Nationen in der von dem Regionalbüro der Vereinten Nationen für 

Zentralafrika betroffenen Region nachdrücklich auf, nach Bedarf weiter mit regionalen Kräften, inter-

nationalen Akteuren und nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames 
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Kongo und der Zentralafrikanischen Republik besteht, und ermutigt die Vereinten Nationen zu stärke-

ren Anstrengungen und die internationalen Geber zu verstärkter Unterstützung, um förderliche Bedin-

gungen für den besseren, rechtzeitigen Durchlass von Hilfssendungen, Ausrüstungen und Helfern zu 

schaffen. 

 Der Rat wiederholt seine Forderung nach einer zügigen und vollständigen Umsetzung der 

Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe für Kinder und bewaffnete Konflikte betreffend die Lage der 

Kinder, die von dem bewaffneten Konflikt und der Widerstandsarmee des Herrn betroffen sind
306

. In 

dieser Hinsicht legt der Rat den von der Widerstandsarmee des Herrn betroffenen Ländern nahe, so-

fern sie dies noch nicht getan haben, Standardverfahren für die Aufnahme von mit der Widerstands-

armee des Herrn verbundenen Kindern und für ihre Übergabe an zivile Akteure auf dem Gebiet des 

Kinderschutzes festzulegen. 

 Der Rat erinnert daran, dass die vom Internationalen Strafgerichtshof gegen Herrn Joseph Kony, 

Herrn Okot Odhiambo und Herrn Dominic Ongwen erlassenen Haftbefehle, unter anderem wegen 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darunter Mord, Vergewaltigung und die 

zwangsweise Einziehung von Kindern, bislang nicht vollstreckt worden sind, und fordert alle Staaten 

auf, mit den zuständigen nationalen Behörden und dem Internationalen Strafgerichtshof entsprechend 

ihren jeweiligen Verpflichtungen zusammenzuarbeiten, um diese Haftbefehle zu vollstrecken und die 

Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. 

 Der Rat ersucht den Generalsekretär, ihn über die Tätigkeiten des Regionalbüros der Vereinten 

Nationen für Zentralafrika, die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie der Vereinten Nationen 

und die Anstrengungen, die jeweils von den Missionen in der Region und von anderen zuständigen 

Organisationen der Vereinten Nationen zu diesem Zweck unternommen werden, auf dem Laufenden 

zu halten, namentlich durch einen vor dem 15. Mai 2014 vorzulegenden einzigen Bericht über das 

Regionalbüro und die Widerstandsarmee des Herrn. 

 Am 13. Februar 2014 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den Gene-

ralsekretär
307

: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 10. Februar 2014 betreffend Ihren 

Vorschlag, das Mandat des Regionalbüros der Vereinten Nationen für Zentralafrika um weitere 

18 Monate bis zum 31. August 2015 zu verlängern
308

, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kennt-

nis gebracht worden ist. Sie nehmen von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag Kenntnis. 

 Am 29. April 2014 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den General-

sekretär
309

: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 25. April 2014 betreffend Ihre Ab-

sicht, Herrn Abdoulaye Bathily (Senegal) zu Ihrem Sonderbeauftragten für Zentralafrika und Leiter 

des Büros der Vereinten Nationen für Zentralafrika zu ernennen
310

, den Mitgliedern des Sicherheits-

rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht 

Kenntnis. 

 Auf seiner 7171. Sitzung am 12. Mai 2014 behandelte der Rat den Punkt 

„Zentralafrikanische Region 

_______________ 
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